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Ergänzung zum Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

gem. Art. 2 Buchst. i) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

 

der Stadt Halle (Saale) – Stadt – 

an die 

Hallesche Verkehrs-AG – HAVAG – 

unter Einbeziehung 

der Stadtwerke Halle GmbH – SWH – 

 
über die finanzielle Absicherung der Bedienung des Stadtgebietes Halle (Saale) mit Leistun- 

gen des Öffentlichen Personennahverkehrs durch die HAVAG. 

 
Präambel 

 
Mit dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag der Stadt (nachfolgend: „öDA“) vom 25.11.2020 

hat die Stadt die HAVAG mit Wirkung ab dem 01.01.2021 für eine Laufzeit von 22,5 Jahren 

mit dem fortgesetzten Betrieb des Stadtverkehrs mit Straßenbahnen und Bussen in Halle 

(Saale) betraut. Die HAVAG erbringt seit dem 01.01.2021 auf Grundlage des öDA die Ver- 

kehrsleistungen auf dem Gebiet der Stadt Halle. 

 

Bund und Länder führen seit dem 01.05.2023 das Deutschlandticket ein, das zur bundeswei- 

ten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs berechtigt. Die Stadt setzt als Aufgaben- 

träger für den ÖPNV mit dieser Ergänzung des öDA das Deutschlandticket in ihrem Zustän- 

digkeitsbereich um. 

 

Gegenstand dieser Ergänzungsvereinbarung des öDA ist die Schaffung einer Rechtsgrund- 

lage zur Umsetzung des Deutschlandtickets durch die Stadt sowie die Berechnung und Wei- 

terleitung der Ausgleichsleistungen in Folge der Auswirkungen des Deutschlandtickets auf 

Fahrgeldeinnahmen und sonstige Aufwendungen des Verkehrsunternehmens im Zusam-

menhang mit der Einführung des Deutschlandtickets im Zeitraum ab dem 01.05.2023. 

 
 
 

 Ziff. 1   Ergänzungen des öDA 

 
(1) Die neue Fassung von Ziff. 2.1 lit. e. des öDA lautet wie folgt: 

„e.  Anwendung der im Bedienungsgebiet der Stadt jeweils geltenden Beförderungsta-

rife einschließlich Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sowie der 

Übergangstarife des MDV (hierzu gehört auch die Anwendung der Tarifbestim-

mungen des Deutschland-Tickets i.S.d. § 9 RegG); Mitwirkung im MDV unter Be-

achtung der vertraglichen Regelungen, Übungen und Richtlinien für den Verbund-

verkehr,“ 
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(2) Die neue Fassung von Ziff. 2.1 lit. f. des öDA lautet wie folgt: 

„f.  Anwendung von bundesweiten oder länderübergreifenden Kooperationstarifen 

(beispielsweise Deutschlandticket oder etwaiger Nachfolgeregelungen) bis zur 

Aufhebung oder Änderung des vorstehenden Anwendungsgebots durch die Stadt 

Halle (Saale), längstens bis zu dem in Ziff. 14.1 Satz 1 des öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrages bezeichneten Zeitpunkt. Der Aufgabenträger beabsichtigt die An-

wendung des Tarifs über den 31.12.2023 hinaus, sofern Bund und Länder Ausglei-

che für die Kosten hierfür leisten.“ 

(3) Die Ziff. 2.1 lit. f. des öDA trägt in der neuen Fassung des öDA die Ordnungsnummer Ziff. 

2.1 lit. g. Die Ziff. 2.1 lit. g. des öDA trägt in der neuen Fassung des öDA die Ordnungs-

nummer Ziff. 2.1 lit. h. Die Ziff. 2.1 lit. h. des öDA trägt in der neuen Fassung des öDA die 

Ordnungsnummer Ziff. 2.1 lit. i. Die Ziff. 2.1 lit. i. des öDA trägt in der neuen Fassung des 

öDA die Ordnungsnummer Ziff. 2.1. lit. j. 

(4) Nach der Ziff. 2.3 des öDA wird Ziff. 2.4 eingefügt, die wie folgt lautet: 

„2.4 Ab 2024 soll ein bundesweit einheitliches System zur Aufteilung der Einnahmen 

aus Verkäufen des Deutschlandtickets eingeführt werden. Die HAVAG ist dazu 

verpflichtet, an diesem System zur Einnahmenaufteilung ab dem Einführungszeit- 

punkt teilzunehmen.“ 

 
 

Ziff.  2    weitere Regelungen im Zuge der 
Einführung des Tarifs Deutschlandticket 

 
(1) Die HAVAG gewährleistet, dass der Tarif Deutschlandticket nach Maßgabe der Tarifbe-

stimmungen (Anlage 1) nebst Erläuterungen (Anlage 2) in ihrem Verantwortungsbereich, 

umgesetzt wird und stellt den Tarif nach Maßgabe der wegen der Genehmigungsfiktion 

verbleibenden rechtlichen Vorgaben (§ 39 PBefG) auf und macht ihn ortsüblich bekannt. 

 

(2) Die HAVAG ist verpflichtet, fristgemäß einen Antrag auf Abschlagszahlung auf den An-

spruch auf Nachteilsausgleich im Zusammenhang mit der Auferlegung des Tarifs Deutsch-

landticket sowie später einen fristgemäßen Antrag auf Nachteilsausgleich für das Jahr 2023 

– und bei möglichen Folgerichtlinien auch in den Folgejahren – bei der Stadt Halle 

(Saale) zu stellen und diesen bis zum Abschluss des Verfahrens (endgültige Bestandskraft 

des nach Verwendungsnachweisprüfung ergehenden Abschlussbescheides) nicht zurück-

zunehmen. 

 

(3) Die HAVAG ist verpflichtet, die nach Nr. 5.2.4 i. V. m. Nr. 6.2 der Richtlinien Deutschland-

ticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV LSA 2023 unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im 

ÖPNV in Deutschland einzusetzen. 

 

(4) Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich, die ihr nach der Richtlinie Deutschlandticket-Billig-

keitsleistungen ÖPNV LSA 2023 und möglichen Folgerichtlinien zur Verfügung gestellten 

Mittel an die SWH weiterzuleiten. Die SWH leitet diese Mittel an die HAVAG weiter. Die 

HAVAG vereinnahmt die Mittel für den Ausgleich von Mindererlösen aus der Einführung 

des Tarifs Deutschlandticket nach Maßgabe der Ziff. 8.1. (in Verbindung mit Ziff. 9). Diese 

Mittel sind insoweit auf den Aufwandsdeckungsfehlbetrag anzurechnen. Die HAVAG be-

handelt die Mittel buchhalterisch nach Maßgabe der Vorgaben der Richtlinien Deutschland-

ticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV LSA 2023 (Überkompensationskontrolle) bzw. etwaiger 
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Folgerichtlinien und weist diese separat nach Ziff. 10.1 und Ziff. 10.2 des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrages in der Trennungsrechnung aus. 

 

(5) Die übrigen Regelungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages der Stadt Halle (Saale) 

über die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten nach Art. 5 Abs. 2 VO 

1370/07, insbesondere Ziff. 8, 9, 10 und 11 des öDA, sind im Sinne der Erweiterung nach 

Abschnitt I. anzuwenden. Planabweichungen durch den Ausgleich von den durch das 

Deutschlandticket bewirkten Mindererlösen / sonstigen Aufwendungen bleiben bei der 

Bemessung der Bonusgewährung (Ziff. 12.2 öDA) als Bestandteil des Anreizsystems un-

berücksichtigt.  

 
 

Ziff. 3   Fortgeltung des öDA im Übrigen 

 
Weitere Änderungen des öDA sind mit dieser Ergänzung nicht verbunden. Alle übrigen Rege-

lungen des öDA gelten unverändert fort. 

 

 
Halle (Saale), den 

 
 
 
 
 

Stadt Halle (Saale)  

 

 

 

Kenntnisnahme nach gesellschaftsrechtlicher Weisung durch die Stadt Halle (Saale) 

 
Halle (Saale), den   Halle (Saale), den 
 

 

 

___________________ ___________________ 

Hallesche Verkehrs-AG Stadtwerke Halle GmbH 



Synopse 
 

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag 
gem. Art. 2 Buchst. i) der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 

 
 

der Stadt Halle (Saale) – Stadt – 
 

an die  
  

Hallesche Verkehrs-AG – HAVAG – 
  

unter Einbeziehung 
 

der Stadtwerke Halle GmbH – SWH – 
 

         neue Version Änderungen fett hinterlegt  
über die finanzielle Absicherung der Bedienung 

des Stadtgebietes Halle (Saale) mit Leistun-
gen des Öffentlichen Personennahverkehrs 
durch die HAVAG. 
 

 die finanzielle Absicherung der Bedienung 
des Stadtgebietes Halle (Saale) mit Leistun-
gen des Öffentlichen Personennahverkehrs 
durch die HAVAG. 

Präambel  Präambel 

Die Stadt ist in Bezug auf das Stadtgebiet 
gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr im 
Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG LSA) Aufga-
benträger für den straßengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖSPV mit 
Bussen und Straßenbahn/ Stadtbahn) und 
zuständige Behörde im Sinne von Art. 2 lit. c) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 

Die Stadt hat mit Stadtratsbeschluss vom 
21.11.2018 entschieden, die HAVAG mit 
Wirkung ab dem 01.01.2021 für eine Laufzeit 
von 22,5 Jahren mit dem fortgesetzten Be-
trieb des Stadtverkehrs mit Straßenbahnen 
und Bussen in Halle (Saale) betrauen zu wol-
len. In Umsetzung dieses Stadtratsbeschlus-
ses ist die Direktvergabeabsicht der Stadt 
am 30.11.2018 im EU-Amtsblatt veröffent-
licht worden. 

 Die Stadt ist in Bezug auf das Stadtgebiet 
gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr im 
Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG LSA) Aufga-
benträger für den straßengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖSPV mit 
Bussen und Straßenbahn/ Stadtbahn) und 
zuständige Behörde im Sinne von Art. 2 lit. c) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 

Die Stadt hat mit Stadtratsbeschluss vom 
21.11.2018 entschieden, die HAVAG mit 
Wirkung ab dem 01.01.2021 für eine Laufzeit 
von 22,5 Jahren mit dem fortgesetzten Be-
trieb des Stadtverkehrs mit Straßenbahnen 
und Bussen in Halle (Saale) betrauen zu wol-
len. In Umsetzung dieses Stadtratsbeschlus-
ses ist die Direktvergabeabsicht der Stadt 
am 30.11.2018 im EU-Amtsblatt veröffent-
licht worden. 

                                                                                       

1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über öf-
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 2007 Nr. L 315 S. 1), geändert durch Art. 1 ÄndVO 
(EU) 2016/2338 vom 14.12.2016 (ABl. Nr. L 354 S. 22). 



Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 
VII/2019/00467 wird der nachfolgende öf-
fentliche Dienstleistungsauftrag an die 
HAVAG im Wege der Direktvergabe (gem. § 
108 GWB) vergeben. Der öffentliche Dienst-
leistungsauftrag schließt ab dem 01.01.2021 
an die seit dem Jahr 2007 zwischen Stadt, 
SWH und HAVAG auf der Grundlage des 
Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrages 
(VBFV) vom 17.08.2007 bestehende Betrau-
ung der HAVAG an. Der VBFV wird mit dem 
Inkrafttreten des öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags nach Maßgabe der hierzu in 
diesem Dienstleistungsauftrag getroffenen 
Bestimmungen ruhend gestellt. 

Die Stadt betraut die HAVAG auf gesell-
schaftsrechtlicher Grundlage in ihrer Funk-
tion als mittelbar beherrschende Gesell-
schafterin der HAVAG. Die SWH stellt eben-
falls auf gesellschaftsvertraglicher Grund-
lage sicher, dass der Wille der Stadt hinsicht-
lich der in diesem öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag verankerten Pflichten durch 
entsprechende Gesellschafterbeschlüsse 
umgesetzt wird. 

Der Oberbürgermeister wurde gemäß Rats-
beschluss beauftragt, die erforderlichen Ge-
sellschafterweisungen zur Umsetzung die-
ses öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
erteilen. 

Die Stadt verzichtet mit der Direktvergabe 
auf die Durchführung eines wettbewerbli-
chen Verfahrens zur Vergabe von Verkehrs-
leistungen. Vorrangige Ziele der Direkt-
vergabe sind der Erhalt und die Stärkung der 
Qualität des Nahverkehrs, die Sicherung der 
Arbeitsplätze und die Finanzierung des 
Stadtverkehrs auf der Grundlage des steuer-
lichen Querverbundes im SWH-Konzern. 

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 
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1. Gegenstand der Direktvergabe –  
Gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung 

 
1. Gegenstand der Direktvergabe –  

Gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung 

1.1 Die Stadt betraut die HAVAG im Wege 
der Direktvergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit der Erbrin-

 1.1 Die Stadt betraut die HAVAG im Wege 
der Direktvergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit der Erbrin-



gung von öffentlichen Personenver-
kehrsdiensten im Linienverkehr auf der 
Grundlage der im Nahverkehrsplan der 
Stadt Halle (Saale) (Anlage 1) und der 
Vorinformation zur Direktvergabe (An-
lage 2) definierten Vorgaben für das 
Fahrplanangebot und die Qualitäts-
standards (Anforderungsprofil). Die 
hierdurch definierte gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtung i.S.v. Art. 2 lit. e) Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 bezieht 
sich auf das Gebiet der Stadt Halle 
(Saale) und dabei auf das gesamte Li-
niennetz des Stadtverkehrs mit Bus-
sen und Straßenbahnen als Gesamt-
leistung, um den größtmöglichen Ver-
bundeffekt nachhaltig zu erzielen. Da-
mit stellt die Stadt einen integrierten 
Netzbetrieb mit Bussen und Straßen-
bahnen durch die HAVAG sicher.  

gung von öffentlichen Personenver-
kehrsdiensten im Linienverkehr auf der 
Grundlage der im Nahverkehrsplan der 
Stadt Halle (Saale) (Anlage 1) und der 
Vorinformation zur Direktvergabe (An-
lage 2) definierten Vorgaben für das 
Fahrplanangebot und die Qualitäts-
standards (Anforderungsprofil). Die 
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ordnung (EG) Nr. 1370/2007 bezieht 
sich auf das Gebiet der Stadt Halle 
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niennetz des Stadtverkehrs mit Bus-
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leistung, um den größtmöglichen Ver-
bundeffekt nachhaltig zu erzielen. Da-
mit stellt die Stadt einen integrierten 
Netzbetrieb mit Bussen und Straßen-
bahnen durch die HAVAG sicher.  

 
1.2 Von der Betrauung umfasst werden 

abgehende Linien in das Gebiet be-
nachbarter Aufgabenträger, soweit 
diese nicht nach Anlage 2 ganz oder 
teilweise von der Betrauung ausge-
nommen sind (Straßenbahnlinie 5 im 
Saalekreis). Die HAVAG erbringt das 
Verkehrsangebot entsprechend dem 
Anforderungsprofil mit Bussen, Stra-
ßenbahnen/ Stadtbahnen sowie sons-
tigen Fahrzeugen auf der Grundlage 
des Basis-Fahrplans entsprechend der 
ihr zum 01.01.2021 zu erteilenden Lini-
engenehmigungen nach PBefG (ins-
besondere §§ 42, 43 PBefG) bzw. der 
während der Laufzeit dieses Dienst-
leistungsauftrags neu erteilten (wieder 
erteilten und anderen) Genehmigun-
gen bzw. einstweiligen Erlaubnissen. 

 1.2 Von der Betrauung umfasst werden 
abgehende Linien in das Gebiet be-
nachbarter Aufgabenträger, soweit 
diese nicht nach Anlage 2 ganz oder 
teilweise von der Betrauung ausge-
nommen sind (Straßenbahnlinie 5 im 
Saalekreis). Die HAVAG erbringt das 
Verkehrsangebot entsprechend dem 
Anforderungsprofil mit Bussen, Stra-
ßenbahnen/ Stadtbahnen sowie sons-
tigen Fahrzeugen auf der Grundlage 
des Basis-Fahrplans entsprechend der 
ihr zum 01.01.2021 zu erteilenden Lini-
engenehmigungen nach PBefG (ins-
besondere §§ 42, 43 PBefG) bzw. der 
während der Laufzeit dieses Dienst-
leistungsauftrags neu erteilten (wieder 
erteilten und anderen) Genehmigun-
gen bzw. einstweiligen Erlaubnissen. 

 
1.3 Zusatzverkehre, wie Verstärkerfahrten 

im Rahmen von Linienverkehren ge-
mäß § 42 PBefG oder Sonderformen 
des Linienverkehrs gemäß § 43 
PBefG, die auf der Grundlage von Lini-
engenehmigungen erbracht werden, 
sind Bestandteil des Anforderungspro-
fils und dieses Dienstleistungsauf-
trags. Leistungsänderungen in Bezug 

 1.3 Zusatzverkehre, wie Verstärkerfahrten 
im Rahmen von Linienverkehren ge-
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fils und dieses Dienstleistungsauf-
trags. Leistungsänderungen in Bezug 



auf die betrauten Verkehre und Fahr-
ten sind einschließlich durch die Jah-
reszeit, Schulferien/ Feiertage etc. be-
dingter Angebotsänderungen nach bis-
heriger Übung zulässig. Das Reagie-
ren auf Nachfrageschwankungen, 
Großveranstaltungen, Störungen oder 
die Organisation umleitungsbedingter 
Angebotsänderungen liegt in der un-
ternehmerischen Verantwortung der 
HAVAG. Personenverkehrsdienste, 
die keine Linienverkehre nach dem 
PBefG sind (z.B. freigestellte Verkehre 
oder Gelegenheitsverkehre), sind nicht 
Gegenstand dieses Dienstleistungs-
auftrags. § 2 Abs. 7 PBefG bleibt hier-
von unberührt. 
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1.4 Die HAVAG übernimmt die gemein-

wirtschaftliche Verpflichtung und stellt 
die Bedienung des betrauten Ver-
kehrsangebots im Sinne des § 8 Abs. 
3 PBefG sicher. Die HAVAG entwickelt 
unter Beachtung des Anforderungs-
profils den Fahrplan und das sonstige 
Verkehrsangebot und schreibt diese 
gemäß dem jeweiligen Bedarf und 
dem jeweils geltenden Anforderungs-
profil auf der Grundlage dieses öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags fort. 
 
Im Ausgangspunkt entspricht das zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
Stadtrats bestehende Liniennetz auf 
Stadtgebiet gemäß Anlage 3 und das 
diesem zugrunde liegende Fahrplana-
ngebot des Basis-Fahrplans dem An-
forderungsprofil 
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1.5 Der personenbeförderungsrechtliche 
Status der HAVAG im Verhältnis zu 
den Fahrgästen und den Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörden bleibt 
unberührt. Die HAVAG erbringt das 
betraute Verkehrsangebot in eigenem 
Namen und für eigene Rechnung. Ihr 
stehen die Fahrgeldeinnahmen und 
Fahrgeldersatzeinnahmen des von ihr 
vorgehaltenen Verkehrsangebotes im 
Rahmen des Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbundes (MDV) nach Maßgabe 
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2.1 Zur ordnungsgemäßen Erbringung des 
betrauten Verkehrsangebots hat die 
HAVAG unter Beachtung des vorste-
henden Anforderungsprofils insbeson-
dere folgende Einzelpflichten: 
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Fahrgastinformation, Beschwer-
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der Änderung des vorstehen-
den Anwendungsgebots 
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14.1 Satz 1 des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages be-
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g. Organisation integrierter Mobili-
tätsangebote (intra- und intermo-
daler Vor- und Nachlauf der Nut-
zung des betrauten Verkehrsan-
gebots der HAVAG) durch 
Schaffung einer einheitlichen 
Benutzeroberfläche (Informa-
tion, Vertrieb) unter Einbindung 
anderer Mobilitätsdienstleister o-
der Mitwirkung an entsprechen-
den Projekten Dritter,  
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Fahrgästen, Betriebspersonal 
und Anlagen, 



h. Entwicklung und Einsatz innova-
tiver ÖPNV-Technologien (z.B. 
Fahrzeug- und Vertriebstechno-
logien) einschließlich der dazu 
erforderlichen Infrastruktur in 
Projekten oder im Regelbetrieb, 
ggf. nach näherer Maßgabe ei-
ner entsprechenden Fortschrei-
bung gemäß Ziff. 4. sowie 
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bahn- und Busbetrieb in der 
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j.  ---  j.  Traditions- und Brauchtums-
pflege mit Bezug zum Straßen-
bahn- und Busbetrieb in der 
Stadt Halle (Saale). 

2.2. Bei der Ausführung dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags hält die 
HAVAG die nach dem Unionsrecht, 
dem nationalen Recht oder Tarifver-
trägen geltenden sozial- und arbeits-
rechtlichen Verpflichtungen ein. Für 
die zur Erbringung der Linienver-
kehrsleistungen eingesetzten Be-
schäftigten ist insbesondere ein je-
weils gültiger repräsentativer Tarif-
vertrag gemäß § 10 Abs. 2 Landes-
vergabegesetz Sachsen-Anhalt 
(LVG LSA) anzuwenden (vgl. Ab-
schnitt F 7.1.3 des Nahverkehrsplans 
2018).  
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2.3 Die HAVAG darf sich im Innenverhält-
nis zur Angebotserstellung anderer 
Verkehrsunternehmen oder Dienstleis-
ter bedienen und trägt für eine ord-

 2.3 Die HAVAG darf sich im Innenverhält-
nis zur Angebotserstellung anderer 
Verkehrsunternehmen oder Dienstleis-
ter bedienen und trägt für eine ord-



nungsgemäße Ausführung der Leis-
tungen beauftragter Verkehrsunter-
nehmen oder Dienstleister nach Maß-
gabe dieses Dienstleistungsauftrags 
Sorge. Die HAVAG muss einen bedeu-
tenden Teil des Verkehrsangebots 
selbst erbringen (vgl. Art. 4 Abs. 7 Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/ 2007). 
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ordnung (EG) Nr. 1370/ 2007). 

2.4 ---  2.4 Ab 2024 soll ein bundesweit einheit-
liches System zur Aufteilung der 
Einnahmen aus Verkäufen des 
Deutschlandtickets eingeführt wer-
den. Die HAVAG ist dazu verpflich-
tet, an diesem System zur Einnah-
menaufteilung ab dem Einführungs-
zeit- punkt teilzunehmen.“ 

3. Qualitätsstandards und Qualitätssi-
cherung 

 3. Qualitätsstandards und Qualitätssi-
cherung 

3.1 Die HAVAG ist aufgrund des mit der 
betrauten gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung einhergehenden Anforde-
rungsprofils an die Vorgaben des je-
weils gültigen Nahverkehrsplans sowie 
der Vorinformation zur Direktvergabe 
(Anlagen 1 und 2) gebunden. Soweit 
der jeweils geltende Nahverkehrsplan 
für die Verkehrsdurchführung der Be-
treiber des ÖPNV qualitative Anforde-
rungen formuliert, gelten diese unmit-
telbar für die HAVAG, soweit die ent-
sprechenden Vorgaben hinreichend 
bestimmt sind und durch die HAVAG 
eigenständig erfüllt werden können. 
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eigenständig erfüllt werden können. 

3.2 Soweit das Verfahren zur Gewährung 
der Ausgleichsleistung gemäß Nr. 7 
des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 u.a. einen Anreiz geben soll 
zur Aufrechterhaltung bzw. Entwick-
lung einer wirtschaftlichen Geschäfts-
führung bzw. der Qualität des Ver-
kehrsangebots, gilt das Anreizsystem 
gemäß Ziff. 12. 
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profils und der Einzelpflichten 
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4.1 Das Anforderungsprofil gemäß Ziff. 1 

sowie die Einzelpflichten nach Ziff. 2 
werden während der Laufzeit des 
Dienstleistungsauftrags bedarfsge-
recht fortgeschrieben. Die Fortschrei-
bungen werden schriftlich dokumen-
tiert und Bestandteil dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags. Sie be-
ziehen sich in der Regel auf Ange-
botsanpassungen im Rahmen der im 
Nahverkehrsplan festgelegten Er-
schließungs- und Bedienungsstan-
dards, die Neubestimmung der einzu-
setzenden Verkehrsmittel und deren 
Dimensionierung einschließlich Infra-
struktur oder sonstige Änderungen der 
Einzelpflichten gemäß Ziff. 2. Fort-
schreibungen dürfen den Gesamtcha-
rakter dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags nicht wesentlich verän-
dern (vgl. 132 GWB). Die Initiative für 
Fortschreibungen kann sowohl von der 
Stadt als auch von der HAVAG ausge-
hen. Die Fortschreibungen kommen 
insbesondere zur Anpassung des be-
trauten Leistungsangebots an verän-
derte Verkehrsbedürfnisse und an ver-
änderte wirtschaftliche, rechtliche und 
demografische Rahmenbedingungen 
zur Herstellung einer Verkehrsbedie-
nung im Sinne des § 8 Abs. 3 PBefG in 
Betracht. 
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Dienstleistungsauftrags bedarfsge-
recht fortgeschrieben. Die Fortschrei-
bungen werden schriftlich dokumen-
tiert und Bestandteil dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags. Sie be-
ziehen sich in der Regel auf Ange-
botsanpassungen im Rahmen der im 
Nahverkehrsplan festgelegten Er-
schließungs- und Bedienungsstan-
dards, die Neubestimmung der einzu-
setzenden Verkehrsmittel und deren 
Dimensionierung einschließlich Infra-
struktur oder sonstige Änderungen der 
Einzelpflichten gemäß Ziff. 2. Fort-
schreibungen dürfen den Gesamtcha-
rakter dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags nicht wesentlich verän-
dern (vgl. 132 GWB). Die Initiative für 
Fortschreibungen kann sowohl von der 
Stadt als auch von der HAVAG ausge-
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Betracht. 

4.2 Die HAVAG entwickelt insbesondere 
unter Beachtung der Rahmenvorga-
ben des jeweils geltenden Nahver-
kehrsplans und der jeweiligen Schüler-
verkehrssatzung1 die Fahrpläne und 
passt sie während der Laufzeit dieses 
Dienstleistungsauftrags unter Beach-
tung des Nahverkehrsplans und dieses 
Dienstleistungsauftrags veränderten 
Verkehrsbedürfnissen und Rahmen-
bedingungen an. Die Rahmenvorga-
ben des Nahverkehrsplans beinhalten 
insbesondere die Bedienungsqualität 

 4.2 Die HAVAG entwickelt insbesondere 
unter Beachtung der Rahmenvorga-
ben des jeweils geltenden Nahver-
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verkehrssatzung2 die Fahrpläne und 
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bedingungen an. Die Rahmenvorga-
ben des Nahverkehrsplans beinhalten 
insbesondere die Bedienungsqualität 

                                                                                       

1 Vgl. Satzung zum Ausgleich ermäßigter Ausbildungstarife im Ausbildungsverkehr in der Stadt Halle 
(Saale) – Ausgleichssatzung (AusglS) vom 27.04.2011, veröffentlicht im Amtsblatt vom 18.05.2011. 
2 Vgl. Satzung zum Ausgleich ermäßigter Ausbildungstarife im Ausbildungsverkehr in der Stadt Halle 
(Saale) – Ausgleichssatzung (AusglS) vom 27.04.2011, veröffentlicht im Amtsblatt vom 18.05.2011. 



und Bedienungshäufigkeit, die Anfor-
derungen an den Schülerverkehr und 
seine Integration in den Linienverkehr 
sowie die Bedingungen für den Einsatz 
bedarfsabhängiger Bedienformen. Da-
bei hat die HAVAG die Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern zu be-
rücksichtigen. 

und Bedienungshäufigkeit, die Anfor-
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sowie die Bedingungen für den Einsatz 
bedarfsabhängiger Bedienformen. Da-
bei hat die HAVAG die Schnittstellen 
zu anderen Verkehrsträgern zu be-
rücksichtigen. 

 
4.3 Die Weiterentwicklung bzw. Anpas-

sung der Verkehrsdienste findet grund-
sätzlich einmal jährlich zum Hauptfahr-
planwechsel statt. Unterjährige Weiter-
entwicklungen bzw. Anpassungen er-
folgen, wenn die Verkehrsbedürfnisse 
dies erfordern. In sachlicher Hinsicht 
umfassen die möglichen Änderungen 
insbesondere die Einrichtung neuer Li-
nien, die Einstellung oder Änderung 
bestehender Linien sowie die Ände-
rung von Bedarfsverkehren (z.B. Um-
wandlung regulärer Bedienung in be-
darfsabhängige Bedienung und umge-
kehrt einschließlich der Einführung 
neuer Arten von Bedarfsverkehren). 
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4.4 Die von der HAVAG aufgestellten 
Fahrpläne unterliegen einer Konformi-
tätsprüfung durch die Stadt als ÖPNV-
Aufgabenträger. Diese überprüft, ob 
sich die fortgeschriebenen Fahrpläne 
innerhalb des Rahmens des Nahver-
kehrsplans, dieses Dienstleistungsauf-
trags, bestehender Satzungen etc. be-
wegen. 
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sich die fortgeschriebenen Fahrpläne 
innerhalb des Rahmens des Nahver-
kehrsplans, dieses Dienstleistungsauf-
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4.5 Die Stadt kann das Anforderungsprofil 
für die Fahrplangestaltung mit dem Ziel 
fortschreiben, dass die Verkehrsbedie-
nung an geänderte Verkehrsbedürf-
nisse oder an geänderte verkehrliche, 
wirtschaftliche oder technische Rah-
menbedingungen angepasst wird. Die 
HAVAG kann ihrerseits gegenüber der 
Stadt entsprechende Änderungen an-
regen. 

 Entsprechende Fortschreibungen kön-
nen insbesondere veranlasst sein auf-
grund von 
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- städtebaulichen und sonstigen 
baulichen Maßnahmen (einschl. in 
Planung befindlicher Maßnah-
men), die eine Änderung des Ver-
kehrsangebots der HAVAG nach 
Beurteilung durch die Stadt erfor-
derlich machen einschließlich sol-
cher Maßnahmen, die sich aus der 
Umsetzung des Stadtbahnpro-
gramms Halle (Saale) ergeben, 

- Veränderungen bei Schul- und an-
deren Bildungseinrichtungen (z.B. 
Standorte, Anfangszeiten oder Bil-
dungsarten), 

- Veränderungen der Raum-, Sied-
lungs- und Wirtschaftsstruktur (z.B. 
Ausweisung neuer Industrie- und 
Gewerbegebiete, Neubau oder 
Rückbau von Wohnquartieren), 

- Großveranstaltungen mit erhebli-
chen Auswirkungen auf die Ver-
kehrsbedürfnisse, 

- Veränderung der Nachfrage von 
öffentlichen Verkehrsangeboten 
z.B. aufgrund der Entwicklung an-
derer Verkehrsträger (z.B. SPNV, 
motorisierter und nichtmotorisierter 
Individualverkehr, neue Dienstleis-
tungsangebote Dritter etc.) sowie  

- Änderung gesetzlicher und unter-
gesetzlicher Vorgaben einschließ-
lich öffentlicher Finanzierungen auf 
Bundes- und Landesebene. 

 Hierbei kann der Umfang der zu erbrin-
genden Verkehrsdienste erweitert 
(auch über die im Nahverkehrsplan de-
finierte Mindestbedienung hinaus) o-
der reduziert werden. Ferner können 
die Anforderungen an die Qualität der 
Verkehrsbedienung einschließlich der 
Art der Verkehrsbedienung verändert 
werden. Die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen nach Ziff. 2 beziehen 
sich sodann auf das geänderte Anfor-
derungsprofil. 
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4.6 Durch die Stadt veranlasste Fort-
schreibungen erfolgen grundsätzlich 
nur infolge einer Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans oder aufgrund einer 
Beschlussfassung des Stadtrats. 

 Entsprechende Beschlussfassungen 
sollen einen ausdrücklichen Bezug auf 
diesen Dienstleistungsauftrag und ei-
nen konkreten Auftrag an die Stadtver-
waltung enthalten. Die Stadt nimmt 
Fortschreibungen grundsätzlich nur 
nach Anhörung der HAVAG vor. Die 
HAVAG wird im Rahmen der Anhörung 
die Wirkungen der veränderten Anfor-
derungen auf den Ausgleichsbedarf 
nachvollziehbar und prüffähig kalkulie-
ren. Die Kalkulation berücksichtigt, ob 
und inwieweit zusätzliche Investitionen 
der HAVAG erforderlich werden und 
weist erforderliche Zeit- und Investiti-
onsbedarfe für die Anschaffung bzw. 
Herstellung von Fahrzeugen bzw. Inf-
rastruktur aus. Die Stadt wird die Kal-
kulation zur Kenntnis nehmen und bei 
ihrer Entscheidung berücksichtigen. 
Die Auswirkungen solcher Änderun-
gen auf die Ausgleichsleistung werden 
im Rahmen der Ziff. 8 und 9 geplant 
und ausgeglichen. Die Änderungen 
des Verkehrsangebots und der Aus-
gleichsleistung nach den vorstehen-
den Bestimmungen werden im Rah-
men dieses Dienstleistungsauftrags 
vorgenommen und werden Bestandteil 
dieses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags. 
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4.8 Stadt, SWH und HAVAG gehen davon 
aus, dass das fahrplanmäßige Ver-
kehrsangebot im Linienverkehr der 
HAVAG zum 01.01.2021 nicht nach-
haltig und substanziell verringert wer-
den soll. Verlangt die Stadt gleichwohl 
Leistungsanpassungen nach den vor-
stehenden Bestimmungen, die (im Ein-
zelfall oder kumuliert) zu einer Verrin-
gerung des Verkehrsangebots von 5 % 
führen, wird die HAVAG eine Kalkula-
tion der prognostizierten Auswirkun-
gen auf Aufwendungen und Erträge 

 4.8 Stadt, SWH und HAVAG gehen davon 
aus, dass das fahrplanmäßige Ver-
kehrsangebot im Linienverkehr der 
HAVAG zum 01.01.2021 nicht nach-
haltig und substanziell verringert wer-
den soll. Verlangt die Stadt gleichwohl 
Leistungsanpassungen nach den vor-
stehenden Bestimmungen, die (im Ein-
zelfall oder kumuliert) zu einer Verrin-
gerung des Verkehrsangebots von 5 % 
führen, wird die HAVAG eine Kalkula-
tion der prognostizierten Auswirkun-
gen auf Aufwendungen und Erträge 



vorlegen und insbesondere die unver-
meidlichen Kosten (darunter auch 
Remanenzkosten) und Ertragsverluste 
ausweisen. Bestätigt die Stadt ihr Ver-
langen in Kenntnis dieser Kalkulation, 
trägt sie den durch die Leistungsan-
passungen verursachten und von der 
HAVAG auch bei Entfaltung aller un-
ternehmerischen Energien nachweis-
bar unvermeidlichen Netto-Effekt (da-
runter auch Remanenzkosten) im Rah-
men ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Verantwortung gemäß Ziff. 8 und 9. 
Zahlungsempfänger wird in diesem 
Fall die SWH sein, im Anschluss er-
folgt die Weiterleitung an die HAVAG 
im Wege der Einlage. Die HAVAG wird 
die entsprechende Ausgleichsleistung 
in der Trennungsrechnung ausweisen. 
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4.9 Fortschreibungen und Fahrplanände-
rungen, die nach der Entscheidung 
des Stadtrats über diesen Dienstleis-
tungsauftrag und vor dessen Inkrafttre-
ten am 01.01.2021 vorgenommen wer-
den, gelten als solche im Sinne der 
vorstehenden Bestimmungen. 
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5. Gewährung eines ausschließlichen 
Rechts 
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Rechts 

5.1  Die Stadt gewährt der HAVAG gemäß 
§ 8a Abs. 8 PBefG ein ausschließli-
ches Recht im Sinne des Art. 2 lit. f) 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für die 
gesamte Laufzeit dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags. Die Gewäh-
rung erfolgt durch diesen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag. Im Bedarfsfall 
erlässt die Stadt einen ergänzenden 
Bescheid unter Bezug auf diesen 
Dienstleistungsauftrag, soweit dies die 
Durchsetzbarkeit des ausschließlichen 
Rechts im Einzelfall unterstützen 
könnte. 
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5.2 Das ausschließliche Recht dient dem 
Schutz sämtlicher Verkehrsleistungen, 
die Gegenstand dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags sind – unab-
hängig von der Art der Bedienform 
(z.B. Linienverkehr, Sonderformen des 

 5.2 Das ausschließliche Recht dient dem 
Schutz sämtlicher Verkehrsleistungen, 
die Gegenstand dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags sind – unab-
hängig von der Art der Bedienform 
(z.B. Linienverkehr, Sonderformen des 



Linienverkehrs, alternative Bedienfor-
men) einschließlich etwaig geänderter 
oder neuer Linien. Der räumliche Gel-
tungsbereich des ausschließlichen 
Rechts umfasst sowohl die unmittel-
bare Linienführung der von diesem öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrag je-
weils erfassten Liniengenehmigungen, 
als auch den gesamten Korridor der Li-
nienführung, d.h. die möglichen und 
verkehrlich dem jeweiligen Be-
standsangebot zurechenbaren Fahrt-
strecken. 
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5.3  Das ausschließliche Recht schützt vor 
konkurrierenden Verkehren, sofern sie 
das Fahrgastpotenzial der geschützten 
Verkehre nicht nur unerheblich beein-
trächtigen. Ausgenommen vom Schutz 
des Ausschließlichkeitsrechts sind 
weiterhin die zum 01.01.2021 beste-
henden und gemäß PBefG genehmig-
ten Linienverkehre anderer Verkehrs-
unternehmen. Die diesbezüglichen 
Ausnahmen vom ausschließlichen 
Recht der HAVAG sind auf die Rest-
laufzeit der zum 01.01.2021 zu Guns-
ten dieser Unternehmen bestehenden 
personenbeförderungsrechtlichen Er-
laubnisse für Linienverkehre und sons-
tige Verkehre auf dem Gebiet der Stadt 
Halle (Saale) beschränkt. Die Stadt 
wird im Bedarfsfall (eigenwirtschaftli-
che oder gemeinwirtschaftliche) Li-
nienverkehre vom ausschließlichen 
Recht ausnehmen (z.B. im Zuge der 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
oder in Form von Einzelgenehmigun-
gen), soweit das betraute Verkehrsan-
gebot der HAVAG nicht bzw. nur uner-
heblich beeinträchtigt wird bzw. ein 
auch mit der HAVAG abgestimmtes 
Konzept zur Verknüpfung von Stadt- 
und Regionalverkehr dies vorsieht. 
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6. Erfüllung der Direktvergabevoraus-
setzungen 
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6.1  In Anwendung des EuGH-Urteils vom 
21.03.2019 (C-266/17, C 267/17, C-
267/17) erfolgt die Direktvergabe die-
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ses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags nach den Bestimmungen des § 
108 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) und im 
Übrigen nach den Vorgaben der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 (mit Aus-
nahme des Art. 5 Abs. 2 Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007) i.V.m. dem Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG). 
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6.2 Stadt, SWH und HAVAG stellen in ge-
meinsamer Verantwortung sicher, 
dass die rechtlichen Voraussetzungen 
für das allgemeine Inhouse-Geschäft 
(zum Zeitpunkt der Vergabe des öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags sind 
diese insbesondere geregelt in § 108 
Abs. 1, 2 GWB) während der Laufzeit 
dieses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags aufrechterhalten bleiben. Im 
Rahmen der jährlichen Nachweisfüh-
rung gem. Ziff. 7.2 Satz 2 und 3 wird 
durch die HAVAG auch der Nachweis 
geführt, dass die Inhouse-Vorausset-
zungen in Bezug auf das Berichtsjahr 
vorgelegen haben. 
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7. Jahresbericht  7. Jahresbericht 

7.1 Die Stadt ist als ÖPNV-Aufgabenträger 
gemäß Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 verpflichtet, einmal jähr-
lich einen Gesamtbericht über die in ih-
ren Zuständigkeitsbereich fallenden 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun-
gen, die ausgewählten Betreiber eines 
öffentlichen Dienstes sowie die diesen 
Betreibern zur Abgeltung gewährten 
Ausgleichsleistungen und ausschließ-
lichen Rechte öffentlich zugänglich zu 
machen. 
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7.2 Die Berichterstattung erfolgt grund-
sätzlich bis zum 30.09. jeden Jahres 
für das vorherige Kalenderjahr. Die 
HAVAG unterstützt die Berichterstat-
tung der Stadt durch eine Nachweis-
führung, die sich inhaltlich an dem von 
der Stadt vorgegebenen Muster des 
Gesamtberichts orientiert. Die Nach-
weisführung der HAVAG soll bis zum 
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30.06. jeden Jahres gegenüber der 
Stadt erfolgen. 
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8 Vorabfestlegung des Ausgleichsbe-
darfs und der Ausgleichsleistung 

 8 Vorabfestlegung des Ausgleichsbe-
 darfs und der Ausgleichsleistung 

8.1 Die jährliche Finanzierung der der 
HAVAG für die Erfüllung der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen ent-
stehenden Aufwendungen erfolgt 
durch Erträge und - sofern ein Auf-
wanddeckungsfehlbetrag verbleibt - 
durch Ausgleichsleistungen gem. Ziff. 
9. Die Ausgleichsleistungen sind ins-
gesamt begrenzt auf die Differenz 
(Nettoeffekt) zwischen den der ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung zu-
zurechnenden Aufwendungen und Er-
trägen gemäß der Ist-Trennungsrech-
nung. Die HAVAG erhält diese Aus-
gleichsleistungen auf gesellschafts-
rechtlicher Grundlage. 
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8.2 Für die Vorabfestlegung der jährlichen 
Ausgleichsleistungen sind Plan-Auf-
wendungen und Plan-Erträge in der 
Plan-Trennungsrechnung anzusetzen 
(ansatzfähige Aufwendungen und Er-
träge zur Ermittlung des Nettoeffekts, 
vgl. Ziff. 8.5). Die gemäß Ziff. 10 aufge-
stellte und genehmigte Plan-Tren-
nungsrechnung bildet die konkretisie-
rende Vorabfestlegung der Ausgleich-
parameter für das Folgejahr (vgl. Art. 4 
Abs. 1 lit. b. i) Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007); die Planwerte sind 
Richtwerte. 
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8.3 Die Finanzierung von Tätigkeiten au-
ßerhalb des in diesem Dienstleistungs-
auftrag betrauten Verkehrsangebots 
erfolgt durch die HAVAG selbst. Etwa-
ige Fehlbeträge daraus muss die 
HAVAG selbst tragen und darf dafür 
keine Mittel aus diesem Dienstleis-
tungsauftrag verwenden. 
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8.4 Die HAVAG plant die Aufwendungen 
im Rahmen ihrer Erfolgsplanung ins-
besondere unter Berücksichtigung von 
Entwicklungen aus vorhergehenden 
Geschäftsjahren, ggf. notwendiger 
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Verkehrs- und Umleitungskonzepte, 
Inflationssteigerungen, Tarifanpassun-
gen (der Vergütungstarife) sowie sons-
tiger Einflüsse auf die Aufwendungen 
in den Folgejahren. Die Planung der 
Erträge erfolgt insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Erträge der vorher-
gehenden Geschäftsjahre und einer 
Prognose der Erträge für die folgenden 
Geschäftsjahre; anzusetzen sind alle 
Erträge, die durch das betraute Ver-
kehrsangebot erzielt werden bzw. die-
sem nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen zuzurechnen sind. Die 
Planung erfolgt unter Beachtung der 
Vorgaben für die Trennungsrechnung 
(Ziff. 10). Die Prämissen der Planung 
sind nachvollziehbar zu erläutern.  
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8.5 Stellt die HAVAG im Laufe eines Wirt-
schaftsjahres fest, dass Abweichun-
gen zwischen den Planwerten der ur-
sprünglichen bzw. geänderten Plan-
Trennungsrechnung und der tatsächli-
chen Entwicklung auftreten, die von 
der HAVAG nicht entscheidend beein-
flussbar sind (geänderte Marktbedin-
gungen, Gesetzesänderungen sowie 
sonstige unvorhersehbare Ereignisse) 
und die dazu führen können, dass der 
geplante Aufwanddeckungsfehlbetrag 
um mindestens 3 % überschritten wird, 
nimmt sie unverzüglich eine Änderung 
der Plan-Trennungsrechnung vor. Für 
Planabweichungen in Bezug auf das 
Stadtbahnprogramm Halle (Saale) gilt 
ein gesonderter Schwellenwert von 3 
%. Änderungen der Plan-Trennungs-
rechnung werden SWH und Stadt zur 
Kenntnis gegeben; der vorab festge-
legte Ausgleichsbedarf erhöht sich ent-
sprechend. Die Stadt kann Erläuterun-
gen und Nachweise der Gründe für die 
Änderungen verlangen. Eine letztmög-
liche Änderung der jeweils gültigen 
Plan-Trennungsrechnung muss bis 
zum 31.10. des jeweiligen Wirtschafts-
jahres erfolgen. Bei danach eintreten-
den unvorhersehbaren Ereignissen, 
welche die Ausgleichsleistung maß-
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Änderungen verlangen. Eine letztmög-
liche Änderung der jeweils gültigen 
Plan-Trennungsrechnung muss bis 
zum 31.10. des jeweiligen Wirtschafts-
jahres erfolgen. Bei danach eintreten-
den unvorhersehbaren Ereignissen, 
welche die Ausgleichsleistung maß-



geblich beeinflussen, erfolgt eine ent-
sprechende Information an Stadt und 
SWH. 

geblich beeinflussen, erfolgt eine ent-
sprechende Information an Stadt und 
SWH. 

8.6 Übersteigt der Aufwanddeckungsfehl-
betrag den Ausgleich gemäß Plan-
Trennungsrechnung einschließlich 
Planänderungen gemäß Ziff. 8.5, weist 
die HAVAG für die einzelnen Auf-
wands- und Ertragsarten die zur Über-
schreitung führenden Gründe nach. 
Sie legt dabei insbesondere dar, ob 
außerplanmäßige Aufwandssteigerun-
gen oder Ertragsminderungen, die ge-
mäß Anlage 4 (Trennungsrechnung) 
ansatzfähig sind, von ihr beeinflussbar 
waren oder nicht und welche Maßnah-
men sie ergreifen wird, um derartige 
Effekte in Zukunft zu vermeiden. 

 8.6 Übersteigt der Aufwanddeckungsfehl-
betrag den Ausgleich gemäß Plan-
Trennungsrechnung einschließlich 
Planänderungen gemäß Ziff. 8.5, weist 
die HAVAG für die einzelnen Auf-
wands- und Ertragsarten die zur Über-
schreitung führenden Gründe nach. 
Sie legt dabei insbesondere dar, ob 
außerplanmäßige Aufwandssteigerun-
gen oder Ertragsminderungen, die ge-
mäß Anlage 4 (Trennungsrechnung) 
ansatzfähig sind, von ihr beeinflussbar 
waren oder nicht und welche Maßnah-
men sie ergreifen wird, um derartige 
Effekte in Zukunft zu vermeiden. 

8.7 Weist die HAVAG im Zuge der Ist-
Trennungsrechnung einen erhöhten 
Ausgleichsbedarf gegenüber der ur-
sprünglichen bzw. geänderten Plan-
Trennungsrechnung nach, so sind die 
fehlenden Ausgleichsleistungen ge-
genüber der SWH bzw. der Stadt 
nachzufordern (Ziff. 9). 

 8.7 Weist die HAVAG im Zuge der Ist-
Trennungsrechnung einen erhöhten 
Ausgleichsbedarf gegenüber der ur-
sprünglichen bzw. geänderten Plan-
Trennungsrechnung nach, so sind die 
fehlenden Ausgleichsleistungen ge-
genüber der SWH bzw. der Stadt nach-
zufordern (Ziff. 9). 

9. Gewährung der Ausgleichsleistung  Gewährung der Ausgleichsleistung 

9.1 Stadt und SWH erbringen die Aus-
gleichsleistungen gemäß Ziff. 8 jeweils 
auf gesellschaftsrechtlicher Grund-
lage. Die Stadt zahlt die Ausgleichs-
leistungen, soweit diese nicht von der 
SWH aufgebracht werden, ergebnis-
wirksam an die SWH. Die Planung und 
Endabrechnung der Anteile von Stadt 
und SWH an der Ausgleichsleistung 
erfolgt gemäß Anlage 5 (Berechnungs-
grundlagen und Prozessbeschrei-
bung). 

 9.1 Stadt und SWH erbringen die Aus-
gleichsleistungen gemäß Ziff. 8 jeweils 
auf gesellschaftsrechtlicher Grund-
lage. Die Stadt zahlt die Ausgleichs-
leistungen, soweit diese nicht von der 
SWH aufgebracht werden, ergebnis-
wirksam an die SWH. Die Planung und 
Endabrechnung der Anteile von Stadt 
und SWH an der Ausgleichsleistung 
erfolgt gemäß Anlage 5 (Berechnungs-
grundlagen und Prozessbeschrei-
bung). 

9.2 Dieser Ausgleich ist als Ausgleichsleis-
tung i.S.d. Art. 2 lit. g) Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 der Stadt beihilferecht-
lich zuzurechnen. Die Ausgleichsleis-
tung ist gemäß Art. 9 Abs. 1 Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 mit dem ge-
meinsamen Markt vereinbar. Die SWH 

 9.2 Dieser Ausgleich ist als Ausgleichsleis-
tung i.S.d. Art. 2 lit. g) Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 der Stadt beihilferecht-
lich zuzurechnen. Die Ausgleichsleis-
tung ist gemäß Art. 9 Abs. 1 Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 mit dem ge-
meinsamen Markt vereinbar. Die SWH 



übernimmt mit ihrer, auf gesellschafts-
rechtlicher Grundlage umgesetzten Fi-
nanzierungsfunktion eine gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung zur Sicher-
stellung des betrauten Verkehrsange-
bots. 

übernimmt mit ihrer, auf gesellschafts-
rechtlicher Grundlage umgesetzten Fi-
nanzierungsfunktion eine gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung zur Sicher-
stellung des betrauten Verkehrsange-
bots. 

9.3 Die Gewährung sonstiger Zuwendun-
gen und Erstattungen an die HAVAG 
bleiben von diesem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag unberührt. Auf 
Ziff. 10.3 dieses Dienstleistungsauf-
trags wird hingewiesen. 

9.3 Die Gewährung sonstiger Zuwendun-
gen und Erstattungen an die HAVAG 
bleiben von diesem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag unberührt. Auf 
Ziff. 10.3 dieses Dienstleistungsauf-
trags wird hingewiesen. 

9.4 Die Abschlagszahlungen an die 
HAVAG erfolgen auf der Basis der in 
den Prozessbeschreibungen (Anlage 
5) benannten Zahlungspläne. Die end-
gültige Ausgleichsleistung wird auf Ba-
sis der im Rahmen des Jahresab-
schlusses der HAVAG zu erstellenden 
Ist-Trennungsrechnung ermittelt. 
Übersteigen die gewährten Abschlags-
zahlungen für das Kalenderjahr den 
„Nettoeffekt“ gemäß Ist-Trennungs-
rechnung, begründet dies Rückforde-
rungsansprüche von SWH und Stadt 
zum 31.12. des Jahres. 

 9.4 Die Abschlagszahlungen an die 
HAVAG erfolgen auf der Basis der in 
den Prozessbeschreibungen (Anlage 
5) benannten Zahlungspläne. Die end-
gültige Ausgleichsleistung wird auf Ba-
sis der im Rahmen des Jahresab-
schlusses der HAVAG zu erstellenden 
Ist-Trennungsrechnung ermittelt. 
Übersteigen die gewährten Abschlags-
zahlungen für das Kalenderjahr den 
„Nettoeffekt“ gemäß Ist-Trennungs-
rechnung, begründet dies Rückforde-
rungsansprüche von SWH und Stadt 
zum 31.12. des Jahres. 

10. Trennungsrechnung  Trennungsrechnung 

10.1 Die HAVAG erstellt eine Trennungs-
rechnung als Planungsrechnung 
(Plan-Trennungsrechnung) jeweils für 
das folgende Geschäftsjahr, abgeleitet 
aus der Erfolgsplanung und als Ist-
Rechnung (Ist-Trennungsrechnung) 
für das jeweils abgelaufene Geschäfts-
jahr, abgeleitet aus der testierten Ge-
winn- und Verlustrechnung. Die Tren-
nungsrechnung beachtet jeweils die 
Vorgaben des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. In der Tren-
nungsrechnung sind zum Zeitpunkt der 
Erteilung dieses öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags insbesondere die 
Betriebszweige Straßenbahn und Bus, 
gesondert betraute Verkehrsleistun-
gen, das Stadtbahnprogramm (ÖPNV-

 10.1 Die HAVAG erstellt eine Trennungs-
rechnung als Planungsrechnung 
(Plan-Trennungsrechnung) jeweils für 
das folgende Geschäftsjahr, abgeleitet 
aus der Erfolgsplanung und als Ist-
Rechnung (Ist-Trennungsrechnung) 
für das jeweils abgelaufene Geschäfts-
jahr, abgeleitet aus der testierten Ge-
winn- und Verlustrechnung. Die Tren-
nungsrechnung beachtet jeweils die 
Vorgaben des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. In der Tren-
nungsrechnung sind zum Zeitpunkt der 
Erteilung dieses öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags insbesondere die 
Betriebszweige Straßenbahn und Bus, 
gesondert betraute Verkehrsleistun-
gen, das Stadtbahnprogramm (ÖPNV-
Anteil und abzugrenzende Anteile Drit-
ter) sowie Rand- und Nebengeschäfte, 
gesondert auszuweisen. 



Anteil und abzugrenzende Anteile Drit-
ter) sowie Rand- und Nebengeschäfte, 
gesondert auszuweisen. 

10.2 Die Trennungsrechnung ist nach Maß-
gabe der Anlage 4 aufzubauen. 

 10.2 Die Trennungsrechnung ist nach Maß-
gabe der Anlage 4 aufzubauen. 

10.3 In der Trennungsrechnung sind unmit-
telbare oder mittelbare wirtschaftliche 
Vorteile, die der HAVAG von der öf-
fentlichen Hand gewährt werden und 
die sich aufwandsmindernd auswirken 
nachrichtlich im Jahr des Zuflusses 
und mit dem jährlichen Vorteil auszu-
weisen. Eine Bewertung des Vorteils 
aus der unentgeltlichen Nutzung von 
öffentlichen Straßen, Plätzen und 
Grundstücken der Stadt sowie der Ge-
währung eines ausschließlichen 
Rechts gemäß Ziff. 5 erfolgt nicht, weil 
positive Ertragseffekte den Aus-
gleichsbetrag systembedingt proporti-
onal senken würden. 

 10.3 In der Trennungsrechnung sind unmit-
telbare oder mittelbare wirtschaftliche 
Vorteile, die der HAVAG von der öf-
fentlichen Hand gewährt werden und 
die sich aufwandsmindernd auswirken 
nachrichtlich im Jahr des Zuflusses 
und mit dem jährlichen Vorteil auszu-
weisen. Eine Bewertung des Vorteils 
aus der unentgeltlichen Nutzung von 
öffentlichen Straßen, Plätzen und 
Grundstücken der Stadt sowie der Ge-
währung eines ausschließlichen 
Rechts gemäß Ziff. 5 erfolgt nicht, weil 
positive Ertragseffekte den Aus-
gleichsbetrag systembedingt proporti-
onal senken würden. 

10.4 Soweit der HAVAG ein rechnerisch an-
gemessener Gewinnaufschlag nach 
Maßgabe des Anhangs zur Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gewährt 
wird, wird dieser in der Trennungsrech-
nung des Jahres, für das er gewährt 
wurde, gesondert ausgewiesen. 

 10.4 Soweit der HAVAG ein rechnerisch an-
gemessener Gewinnaufschlag nach 
Maßgabe des Anhangs zur Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gewährt 
wird, wird dieser in der Trennungsrech-
nung des Jahres, für das er gewährt 
wurde, gesondert ausgewiesen. 

10.5 Wird der HAVAG im Rahmen der An-
reizregelung zur Sicherung der Wirt-
schaftlichkeit (vgl. Ziff. 12) ein Bonus 
gewährt, so ist dieser in der Tren-
nungsrechnung in dem Jahr der Zu-
wendung auszuweisen. 

 10.6 Wird der HAVAG im Rahmen der An-
reizregelung zur Sicherung der Wirt-
schaftlichkeit (vgl. Ziff. 12) ein Bonus 
gewährt, so ist dieser in der Tren-
nungsrechnung in dem Jahr der Zu-
wendung auszuweisen. 

10.6 Die Plan-Trennungsrechnung ist in 
dem Verfahren gem. Anlage 5 für das 
folgende Geschäftsjahr aufzustellen 
und der Stadt in prüffähiger Form zur 
Genehmigung sowie der SWH zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. Die Ist-
Trennungsrechnung ist im Zusammen-
hang mit dem Jahresabschluss zu er-
stellen. Die Ist-Trennungsrechnung ist 
jährlich von einer Wirtschaftsprüfungs-

 10.6 Die Plan-Trennungsrechnung ist in 
dem Verfahren gem. Anlage 5 für das 
folgende Geschäftsjahr aufzustellen 
und der Stadt in prüffähiger Form zur 
Genehmigung sowie der SWH zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. Die Ist-
Trennungsrechnung ist im Zusammen-
hang mit dem Jahresabschluss zu er-
stellen. Die Ist-Trennungsrechnung ist 
jährlich von einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu prüfen. Der Prüfungs-
bericht ist SWH und Stadt zur vertrau-
lichen Kenntnisnahme vorzulegen.  



gesellschaft zu prüfen. Der Prüfungs-
bericht ist SWH und Stadt zur vertrau-
lichen Kenntnisnahme vorzulegen.  

11. Überkompensationskontrolle, Ver-
bot von Quersubventionierungen 

  Überkompensationskontrolle, Verbot von 
Quersubventionierungen 

Die Ausgleichsleistungen der Stadt bzw. der 
SWH sowie sonstige von der öffentlichen 
Hand gewährte wirtschaftliche Vorteile dür-
fen zu keiner Überkompensation bei der 
HAVAG führen. Die Überkompensationskon-
trolle erfolgt auf der Grundlage der Ist-Tren-
nungsrechnung. Eine Überkompensation 
liegt vor, wenn die Ausgleichsleistungen zu-
züglich der Erträge die Ist-Aufwendungen 
der HAVAG zuzüglich eines ggf. in Ansatz 
gebrachten Gewinnaufschlages (d.h. den „fi-
nanziellen Nettoeffekt“ gemäß Anhang der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) überschrei-
tet. Über die Verfahrensweise zur beihilfe-
rechtlich gebotenen Neutralisierung einer 
eingetretenen Überkompensation werden 
sich Stadt, SWH und HAVAG – nach deren 
Feststellung in der Ist-Trennungsrechnung – 
unverzüglich ins Benehmen setzen. Die 
Neutralisierung der Überkompensation er-
folgt binnen zwei vollen Geschäftsjahren ab 
deren Feststellung. 

 Die Ausgleichsleistungen der Stadt bzw. der 
SWH sowie sonstige von der öffentlichen 
Hand gewährte wirtschaftliche Vorteile dür-
fen zu keiner Überkompensation bei der 
HAVAG führen. Die Überkompensationskon-
trolle erfolgt auf der Grundlage der Ist-Tren-
nungsrechnung. Eine Überkompensation 
liegt vor, wenn die Ausgleichsleistungen zu-
züglich der Erträge die Ist-Aufwendungen 
der HAVAG zuzüglich eines ggf. in Ansatz 
gebrachten Gewinnaufschlages (d.h. den „fi-
nanziellen Nettoeffekt“ gemäß Anhang der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) überschrei-
tet. Über die Verfahrensweise zur beihilfe-
rechtlich gebotenen Neutralisierung einer 
eingetretenen Überkompensation werden 
sich Stadt, SWH und HAVAG – nach deren 
Feststellung in der Ist-Trennungsrechnung – 
unverzüglich ins Benehmen setzen. Die 
Neutralisierung der Überkompensation er-
folgt binnen zwei vollen Geschäftsjahren ab 
deren Feststellung. 

12. Anreizsystem  Anreizsystem 

12.1 Gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 muss das 
Verfahren zur Gewährung der Aus-
gleichsleistung einen nachweisbaren 
Anreiz geben zur Aufrechterhaltung o-
der Entwicklung einer wirtschaftlichen 
Geschäftsführung des Betreibers des 
ÖPNV sowie zur Erbringung von Per-
sonenverkehrsdiensten in ausreichend 
hoher Qualität. Das Anreizsystem ist 
Gegenstand der Anlage 6. 

 12.1 Gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 muss das 
Verfahren zur Gewährung der Aus-
gleichsleistung einen nachweisbaren 
Anreiz geben zur Aufrechterhaltung o-
der Entwicklung einer wirtschaftlichen 
Geschäftsführung des Betreibers des 
ÖPNV sowie zur Erbringung von Per-
sonenverkehrsdiensten in ausreichend 
hoher Qualität. Das Anreizsystem ist 
Gegenstand der Anlage 6. 

12.2 Zur nachhaltigen Sicherung der Wirt-
schaftlichkeit und Vergleichbarkeit wird 
die HAVAG jährlich einen Effizienz-
nachweis erbringen, der sich daran ori-
entiert, ob bzw. inwieweit die HAVAG 
es vermag, für den Stadtverkehr keine 
höheren als die ursprünglichen bzw. 
geänderten Plan-Ausgleichsleistungen 

 12.2 Zur nachhaltigen Sicherung der Wirt-
schaftlichkeit und Vergleichbarkeit wird 
die HAVAG jährlich einen Effizienz-
nachweis erbringen, der sich daran ori-
entiert, ob bzw. inwieweit die HAVAG 
es vermag, für den Stadtverkehr keine 
höheren als die ursprünglichen bzw. 
geänderten Plan-Ausgleichsleistungen 



in Anspruch zu nehmen. Planabwei-
chungen und Betätigungen im Zusam-
menhang mit dem Stadtbahnpro-
gramm und die Bonusverwendung 
bleiben für Zwecke der Anreizregelung 
(Bonusgewährung) außer Betracht. 
Ziff. 11 dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags bleibt hiervon unberührt. 

in Anspruch zu nehmen. Planabwei-
chungen und Betätigungen im Zusam-
menhang mit dem Stadtbahnpro-
gramm und die Bonusverwendung 
bleiben für Zwecke der Anreizregelung 
(Bonusgewährung) außer Betracht. 
Ziff. 11 dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags bleibt hiervon unberührt. 

12.3 Zur Aufrechterhaltung bzw. Entwick-
lung der Qualität des Verkehrsange-
bots gilt weiterhin das Anreizsystem, 
wonach die Stadt der HAVAG einen 
Bonus für die Erfüllung ausgewählter 
Qualitätskriterien in Aussicht stellt. Die 
Stadt prüft die Erfüllung der Vorausset-
zungen für die Bonusgewährung. Sie 
verbindet die Bonusgewährung mit der 
Bedingung an die HAVAG, eine be-
stimmte Zwecksetzung zu erfüllen. Die 
Zwecksetzung soll auf eine Verbesse-
rung derjenigen Qualitätskriterien ge-
richtet sein, die Gegenstand des An-
reizsystems sind. Die HAVAG unter-
breitet der Stadt jeweils Vorschläge für 
entsprechende Zwecksetzungen. 

 12.3 Zur Aufrechterhaltung bzw. Entwick-
lung der Qualität des Verkehrsange-
bots gilt weiterhin das Anreizsystem, 
wonach die Stadt der HAVAG einen 
Bonus für die Erfüllung ausgewählter 
Qualitätskriterien in Aussicht stellt. Die 
Stadt prüft die Erfüllung der Vorausset-
zungen für die Bonusgewährung. Sie 
verbindet die Bonusgewährung mit der 
Bedingung an die HAVAG, eine be-
stimmte Zwecksetzung zu erfüllen. Die 
Zwecksetzung soll auf eine Verbesse-
rung derjenigen Qualitätskriterien ge-
richtet sein, die Gegenstand des An-
reizsystems sind. Die HAVAG unter-
breitet der Stadt jeweils Vorschläge für 
entsprechende Zwecksetzungen. 

12.4 Die Stadt kann das Anreizsystem wäh-
rend der Laufzeit dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags unter Beteili-
gung der HAVAG auch mit Wirkung für 
diesen Dienstleistungsauftrag ändern. 
Der Bezug zu den für diesen Dienst-
leistungsauftrag geltenden Qualitäts-
standards und eine ausreichende An-
reizsetzung zur Qualitätssicherung 
müssen bei jeder Änderung gewahrt 
bleiben. Die monetären Regelungen 
des Anreizsystems dürfen die Durch-
führung des zwischen SWH und 
HAVAG bestehenden Gewinnabfüh-
rungsvertrages nicht berühren. 

 12.4 Die Stadt kann das Anreizsystem wäh-
rend der Laufzeit dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags unter Beteili-
gung der HAVAG auch mit Wirkung für 
diesen Dienstleistungsauftrag ändern. 
Der Bezug zu den für diesen Dienst-
leistungsauftrag geltenden Qualitäts-
standards und eine ausreichende An-
reizsetzung zur Qualitätssicherung 
müssen bei jeder Änderung gewahrt 
bleiben. Die monetären Regelungen 
des Anreizsystems dürfen die Durch-
führung des zwischen SWH und 
HAVAG bestehenden Gewinnabfüh-
rungsvertrages nicht berühren. 

13. Steuern   

Die Ausgleichsleistungen der Stadt 
und der SWH, gleich in welcher Form 
sie gewährt werden, dienen der fahr-
planmäßigen Bedienung der Allge-
meinheit und sind nach der Besteue-
rungspraxis der Steuerbehörden nicht 

  Die Ausgleichsleistungen der Stadt 
und der SWH, gleich in welcher Form 
sie gewährt werden, dienen der fahr-
planmäßigen Bedienung der Allge-
meinheit und sind nach der Besteue-
rungspraxis der Steuerbehörden nicht 



umsatzsteuerbar. Sollte sich diese Be-
steuerungspraxis dahingehend än-
dern, dass die Ausgleichszahlungen 
ganz oder teilweise der Umsatzsteuer 
zu unterwerfen sind, so erhöhen sich 
die Ausgleichsleistungen entspre-
chend. 

umsatzsteuerbar. Sollte sich diese Be-
steuerungspraxis dahingehend än-
dern, dass die Ausgleichszahlungen 
ganz oder teilweise der Umsatzsteuer 
zu unterwerfen sind, so erhöhen sich 
die Ausgleichsleistungen entspre-
chend. 

14. Inkrafttreten und Laufzeit  Inkrafttreten und Laufzeit 

14.1 Der öffentliche Dienstleistungsauftrag 
tritt am 01.01.2021 in Kraft und wird für 
eine Laufzeit von 22,5 Jahren bis zum 
30.06.2043 erteilt. Die Stadt beabsich-
tigt, bis zum 30.06.2038 über eine An-
schlussregelung zu befinden. Der be-
stehende Verkehrsbedienungsfinan-
zierungsvertrag (VBFV) vom 
17.08.2007 in der Fassung der 2. Än-
derungsvereinbarung vom 13.10./ 
27.10.2015 wird mit dem Inkrafttreten 
dieses Dienstleistungsauftrags ruhend 
gestellt. Sollte die diesem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag zugrunde lie-
gende Direktvergabe ganz oder teil-
weise unwirksam sein, nachträglich 
aufgehoben werden bzw. eine Fortgel-
tung aufgrund anderer Rechtsgründe 
geboten erscheinen, lebt der VBFV in-
soweit wieder - ganz oder teilweise - 
für die im VBFV bestimmte Laufzeit 
auf. Unbeschadet dessen erfolgt der 
Nachweis der Gewährung finanzieller 
Ausgleichsleistungen an die HAVAG 
für das Jahr 2020 auf der Grundlage 
der hierzu im VBFV getroffenen Rege-
lungen, während sich die Planung der 
Gewährung von Ausgleichsleistungen 
für das Jahr 2021 bereits nach den Re-
gelungen dieses Dienstleistungsauf-
trags richtet. Insoweit ist von einer Vor- 
und Nachwirkung dieses Dienstleis-
tungsauftrags bzw. des VBFV auszu-
gehen. 

 14.1 Der öffentliche Dienstleistungsauftrag 
tritt am 01.01.2021 in Kraft und wird für 
eine Laufzeit von 22,5 Jahren bis zum 
30.06.2043 erteilt. Die Stadt beabsich-
tigt, bis zum 30.06.2038 über eine An-
schlussregelung zu befinden. Der be-
stehende Verkehrsbedienungsfinan-
zierungsvertrag (VBFV) vom 
17.08.2007 in der Fassung der 2. Än-
derungsvereinbarung vom 13.10./ 
27.10.2015 wird mit dem Inkrafttreten 
dieses Dienstleistungsauftrags ruhend 
gestellt. Sollte die diesem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag zugrunde lie-
gende Direktvergabe ganz oder teil-
weise unwirksam sein, nachträglich 
aufgehoben werden bzw. eine Fortgel-
tung aufgrund anderer Rechtsgründe 
geboten erscheinen, lebt der VBFV in-
soweit wieder - ganz oder teilweise - 
für die im VBFV bestimmte Laufzeit 
auf. Unbeschadet dessen erfolgt der 
Nachweis der Gewährung finanzieller 
Ausgleichsleistungen an die HAVAG 
für das Jahr 2020 auf der Grundlage 
der hierzu im VBFV getroffenen Rege-
lungen, während sich die Planung der 
Gewährung von Ausgleichsleistungen 
für das Jahr 2021 bereits nach den Re-
gelungen dieses Dienstleistungsauf-
trags richtet. Insoweit ist von einer Vor- 
und Nachwirkung dieses Dienstleis-
tungsauftrags bzw. des VBFV auszu-
gehen. 

14.2 Der öffentliche Dienstleistungsauftrag 
endet, wenn die Stadt Einzelpflichten 
oder Rechte der HAVAG, die Gegen-
stand dieses Dienstleistungsauftrags 
sind, aus zwingenden Gründen (z.B. 
Gesetz, Rechtsprechung) nach ande-
ren (mit diesem Dienstleistungsauftrag 
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oder Rechte der HAVAG, die Gegen-
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sind, aus zwingenden Gründen (z.B. 
Gesetz, Rechtsprechung) nach ande-
ren (mit diesem Dienstleistungsauftrag 



unvereinbaren) Rechtsvorschriften re-
geln muss. Gilt dies nur für Einzelbe-
standteile dieses Dienstleistungsauf-
trags oder Teile von Einzelpflichten, so 
wird der Dienstleistungsauftrag im Üb-
rigen fortgesetzt, sofern dies den Zie-
len dieses Dienstleistungsauftrags 
dient und für die Stadt sowie die 
HAVAG zumutbar ist. Der Dienstleis-
tungsauftrag endet im Übrigen in dem 
Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem 
die HAVAG nicht mehr Inhaberin der 
Liniengenehmigungen bzw. einstweili-
ger Erlaubnisse ist. 

unvereinbaren) Rechtsvorschriften re-
geln muss. Gilt dies nur für Einzelbe-
standteile dieses Dienstleistungsauf-
trags oder Teile von Einzelpflichten, so 
wird der Dienstleistungsauftrag im Üb-
rigen fortgesetzt, sofern dies den Zie-
len dieses Dienstleistungsauftrags 
dient und für die Stadt sowie die 
HAVAG zumutbar ist. Der Dienstleis-
tungsauftrag endet im Übrigen in dem 
Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem 
die HAVAG nicht mehr Inhaberin der 
Liniengenehmigungen bzw. einstweili-
ger Erlaubnisse ist. 

14.3 Stadt, SWH und HAVAG gehen ge-
meinsam davon aus, dass dieser 
Dienstleistungsauftrag in seiner jewei-
ligen Fassung (einschl. der Anlagen 
zum Dienstleistungsauftrag) und für 
die gesamte Laufzeit von 22,5 Jahren 
ausschließlich die HAVAG berechtigt, 
entsprechende gewerberechtliche Er-
laubnisse (insb. Linienverkehrsgeneh-
migungen bzw. einstweilige Erlaub-
nisse gem. PBefG) durch die zustän-
dige Genehmigungsbehörde erteilt zu 
bekommen. Werden im Anschluss an 
die Direktvergabe dieses Dienstleis-
tungsauftrags entsprechende gewer-
berechtliche Erlaubnisse durch die 
HAVAG einheitlich nur für eine ver-
kürzte Laufzeit von 15 Jahren bean-
tragt (Linie 5 ggf. abweichend in Ab-
hängigkeit der Abstimmungen mit dem 
Saalekreis), darf die Gesellschaft 
gleichwohl darauf vertrauen, dass ihr 
auf der Grundlage dieses Dienstleis-
tungsauftrags auch die Anschlussge-
nehmigungen für eine Laufzeit von 7,5 
Jahren erteilt werden (vgl. Anlage 7). 
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15. Schlussbestimmungen  Schlussbestimmungen 

15.1 Die Inhalte dieses öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags führen nicht zu einer 
Veränderung bestehender gesetzli-
cher oder vertraglicher oder in sonsti-
ger Weise begründeter Rechte und 
Pflichten der HAVAG. 
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Veränderung bestehender gesetzli-
cher oder vertraglicher oder in sonsti-
ger Weise begründeter Rechte und 
Pflichten der HAVAG. 



15.2 Behördliche Genehmigungs- oder Auf-
sichtsverfahren werden durch diesen 
Dienstleistungsauftrag weder ersetzt 
noch geregelt. Die gesellschaftsrechtli-
chen Zuständigkeiten zur Beschluss-
fassung in allen Angelegenheiten der 
HAVAG bleiben unberührt. 

 15.2 Behördliche Genehmigungs- oder Auf-
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Dienstleistungsauftrag weder ersetzt 
noch geregelt. Die gesellschaftsrechtli-
chen Zuständigkeiten zur Beschluss-
fassung in allen Angelegenheiten der 
HAVAG bleiben unberührt. 

15.3 Die Stadt kann aufgrund der in diesem 
Dienstleistungsauftrag geregelten Än-
derungsverfahren die in diesem 
Dienstleistungsauftrag definierten ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
an veränderte Bedürfnisse anpassen, 
die Erfüllung zusätzlicher Pflichten ver-
langen sowie die Ausgleichsleistungen 
anpassen. Sie kann hierzu - mit Zu-
stimmung der HAVAG und der SWH - 
den Text dieses Dienstleistungsauf-
trags einschließlich seiner Anlagen än-
dern, solange hierdurch keine wesent-
liche Änderung im Sinne einer Neu-
vergabe ausgelöst wird. 
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15.4 Soweit in diesem Dienstleistungsauf-
trag keine besonderen Regelungen zu 
Änderungsverfahren getroffen sind, 
gilt: Die Initiative für Änderungen kann 
sowohl von der Stadt, als auch (ein-
heitlich) von HAVAG und SWH, ausge-
hen. Die Stadt prüft einen Änderungs-
vorschlag der Unternehmen und hört 
diese hierzu an. Die Unternehmen wei-
sen die Stadt auf etwaige wirtschaftli-
che Auswirkungen von Änderungen 
auf Kosten oder Erlöse oder sonstige 
für die finanzielle Belastung der Part-
ner relevante Aspekte hin. Im Fall einer 
Modifizierung eines Änderungsvor-
schlags der Unternehmen erhalten 
diese erneut Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Stadt beschließt nach 
pflichtgemäßem Ermessen die Ände-
rung und teilt den Unternehmen die ge-
änderte Vorgabe schriftlich mit. 

 15.4 Soweit in diesem Dienstleistungsauf-
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15.5 Sollte eine Bestimmung dieses Dienst-
leistungsauftrags unwirksam oder der 
Dienstleistungsauftrag lückenhaft sein, 
so wird der Dienstleistungsauftrag 
dadurch im übrigen Inhalt nicht be-
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rührt. Die unwirksame Bestimmung o-
der lückenhafte Regelung gilt vielmehr 
als durch solch eine Vorschrift ersetzt 
oder ausgefüllt, die der beabsichtigten 
Regelung in gesetzlich zulässiger 
Weise am nächsten kommt. Im Falle 
der (vollständigen oder teilweisen) Un-
wirksamkeit dieses Dienstleistungs-
auftrags wird die HAVAG ihre gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung gleich-
wohl erfüllen, bis eine gleichwertige 
Regelung getroffen ist. 
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wirksamkeit dieses Dienstleistungsauf-
trags wird die HAVAG ihre gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung gleichwohl 
erfüllen, bis eine gleichwertige Rege-
lung getroffen ist. 

15.6 Sollte sich während der Laufzeit dieses 
Dienstleistungsauftrags herausstellen, 
dass die Gewährung des ausschließli-
chen Rechts gemäß Ziff. 5 unwirksam 
ist, so berührt dies nicht die Wirksam-
keit dieses Dienstleistungsauftrags im 
Übrigen. Sollte ein eventueller Unwirk-
samkeitsgrund während der Laufzeit 
dieses Dienstleistungsauftrags entfal-
len, so gilt die Gewährung des aus-
schließlichen Rechts als auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des Unwirksam-
keitsgrundes als erneut vorgenom-
men. Kommt auch dies nicht in Be-
tracht, wird die Stadt die Gewährung 
bestätigen oder erneut vornehmen. 

 15.6 Sollte sich während der Laufzeit dieses 
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dass die Gewährung des ausschließli-
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men. Kommt auch dies nicht in Be-
tracht, wird die Stadt die Gewährung 
bestätigen oder erneut vornehmen. 

15.7 Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. Änderungen und Ergänzungen 
(einschl. Fortschreibungen) dieses 
Dienstleistungsauftrags können nur 
schriftlich vorgenommen werden. Auch 
diese Schriftformklausel kann nur 
schriftlich geändert werden. 
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Anlage 4  Trennungsrechnung – Durchfüh-
  rungsvorschrift und Abrech- 
  nungsschema 
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Bernd Wiegand 

Oberbürgermeister 

Stadt Halle (Saale) 

Matthias Lux, René Walther 

Geschäftsführer 

Stadtwerke Halle GmbH 

Vinzenz Schwarz 

Vorstand 

Hallesche Verkehrs-AG 
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